
Abstandsregelungen WEA und Wohnbebauung 

9. Abstände und WHO  

Frage: Es wird behauptet, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordere für Windenergieanlagen einen 

Mindestabstand von 2 000 m zu bewohnten Gebäuden. Manchmal wird die WHO-Forderung auch mit 

1 500 m, 3 000 m oder der 10-fachen Anlagenhöhe zitiert. Welche der Angaben ist richtig? 

Antwort: Auf Anfrage der LUBW teilte die WHO mit Schreiben vom 22.03.2013 mit, dass sie weder 

Richtlinien speziell für Lärm von Windenergieanlagen noch Empfehlungen zu Abständen zwischen 

Windenergieanlagen und Wohnbebauung veröffentlicht hat. Die oft zitierten WHO-Mindestabstände von 

Windenergieanlagen zum bebauten Gebiet gibt es nicht. Allgemeine Hinweise zum nächtlichen Schutz vor 

Lärm werden in der WHO-Veröffentlichung „Night Noise Guidelines for Europe" aus dem Jahre 2009 

gegeben. Als Vorsorgewert zur Vermeidung von gesundheitsrelevanten Effekten, auch für besonders 

empfindliche Personen wie z. B. Kinder oder Kranke, wird ein Außenpegel von 40 dB(A) für die Nacht 

genannt. Dies entspricht dem Immissionswert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete. 

10. Vorsorgeabstand 700 m  

Frage: Es wird kritisiert, der im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09.05.2012 empfohlene 

planerische Vorsorgeabstand von 700 m zwischen Windenergieanlagen und Gebieten mit Wohnbebauung sei 

zu gering, um vor den Geräuschen der Anlagen zu schützen. Ist diese Kritik berechtigt? 

Antwort: Der Vorsorgeabstand von 700 m zu Wohngebieten nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses ist ein 

Richtwert für die Regionalplanung und die Flächennutzungsplanung. Bei diesem Abstand wird 

erfahrungsgemäß nachts ein Außenpegel von 40 dB(A) eingehalten. Für die Steuerung einer sachgerechten 

Flächenplanung ist der empfohlene Richtwert von 700 m sinnvoll und ausreichend. Für die Genehmigung 

einer Windenergieanlage und damit für die Festlegung der konkret erforderlichen Abstände sind jedoch 

darüber hinaus die gesetzlichen Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bzw. der TA Lärm 

maßgeblich. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird jeder Einzelfall geprüft. Dabei müssen 

Nachweise über die Lärmemissionen der Windenergieanlage und die Lärmeinwirkungen in der Umgebung 

vorgelegt werden. Bei dieser Einzelfallprüfung können sich höhere, aber auch niedrigere Abstände ergeben. 

11. Abstandsregelungen in GB  

Frage: Es wird behauptet, in Großbritannien sei für Windenergieanlagen ein Mindestabstand von 3 000 m zu 

Wohnhäusern gesetzlich vorgeschrieben. Gleichzeitig wird gefordert, diese Regelung auch für Baden-

Württemberg zu übernehmen. Wie ist die Rechtslage in Großbritannien? 

Antwort: In Großbritannien gibt es bis heute keinen gesetzlichen Mindestabstand zwischen 

Windenergieanlagen und der Wohnbebauung. Gesetzentwürfe über Mindestabstände zwischen 

Windenergieanlagen und Wohngebäuden wurden im Parlament des Vereinigten Königreichs bereits dreimal 

eingebracht: Erstmals in der Sitzungsperiode 2008-2009 auf Initiative des Unterhauses und danach zweimal 

im Oberhaus. Der letzte Vorstoß erfolgte in der Sitzungsperiode 2012-2013 unter dem Titel Wind Turbines 

(Minimum Distance from Residential Premises) Bill. Die Federführung hatte der inzwischen verstorbene 

Lord Reay. Das Gesetz hätte in England und Wales Geltung haben sollen. Am 14.05.2012 fand im Oberhaus 

die erste Gesetzeslesung statt, was den ersten von insgesamt zehn förmlichen Gesetzgebungsschritten 

darstellt. Seitdem ruht das Vorhaben. Eine gesetzliche Regelung existiert in Großbritannien somit bis heute 

nicht. 
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